
4 Die Umschau.

des Reichsgerichts vom 21. Dezember 1886 (Entscheidungen 
in Strafsachen Band 15 Sei'e 101) ein Grund Zu Gunsten 
der staatsanwaltschaftlichcn Ansicht zu entnehmen ist. H^r 
wird nämlich der Ausdruck „beftraft" in § 66 Absatz 2 des 
Gesetzes vom 8. Znli 1868 iür gleichbedeutend mit „rechts­
kräftig verurtheilt" erklärt Ausdrücklich spricht das Urtheil 
zwar nur van ß 1 des dritten Gesetzes vom 8. Juli 1868, 
Gesetzsammlung Seite 404, allein sachlich besteht zwischen die­
sem Z 1 und dem § 65 dir. 1 des ersten Gesetzes vom 8. 
Juli 1868 kein Unterschied. Danach rechtfertigt sich schein­
bar der Schluß, daß das erste Gesetz vom 8. Juli 1868 in 
ß 52 ebenso wie in F 66 nur e i'.e Vernrtheilung, nicht eine 
gänzliche oder theilweise Vollstreckung der Strafe erfordere. 
Dagegen kommt aber entscheidend in Betracht, daß ß 52 von 
der Rückfälligkeit, Z 66 v 'n der VertretnngsverbjMichkeit für 
verwirkte Geldstrafen spricht und daß das Urtheil vom 21. 
Dezember 1886 seine Auslegung ausschließlich auf Gründe

und Err-ägnngen stützt, welche nur für die Vertretungsverbind­
lichkeit des Brennereiunternehmers, nicht aber für die Frage 
der Rückfälligkeit von Bedeutung sind.

Hiernach hätte der Richter behufs Bemessung der von B. 
verwirkten Tefraudationsstrafe und behufs Feststellung des 
Umfang der Haftbarkeit des H. prüfen müssen, ob V. bei Be­
gehung der jetzt in Frage stehenden That bereits einen Theil 
der ihm durc! Bescheid vom 28. Mai 1889 auferlegten Strafe 
gezahlt hatte. Hi rübcr ergiebt das erste Urtheil nichts. 
Auch ist nicht einmal unzweideutig zum Ausdruck gelangt, ob 
der genannte Beckheid die Rechtskraft beschütten hat.

Aus diesen Gründen mußte die Aufhebung des Urtheils 
bei den von einem oder dem andern Rechtsmittel angegriffe­
nen Punkten und die Verweisung der Sache in die Vorin- 
stanz erfolgen.

(Entscheidungen des Reichsgerichts 1893, Nr. 5)

persönliche Dienstverhältnisse der Aeamten.
Die Qualifikation des Personals der Verwaltung 
der Zölle und inv retten Steuern in Bayern betr.

(Fortsetzung.)
(Die Qualifikation des Personals der k. Regierungsfinanz- 
kammern und der ihnen untergeordneten Kassen und Aemterbetr.)

Das untergefertigte k. Staatsmuiifterium sah sich veran­
laßt, die Vorschriften über die Qualifikation des Personals 
der k. RegiernngSfiuanzkammern, dann des Kassen- und 
Revisionspersoua s vom 27. Apeil 1863 einer Revision zu 
unterziehen, und w-iden hiernach für die Zukunft folgende 
Anordnungen erlassen:

Die Qualifikation hat den Zweck, dem k. Staatsministerium
u) einerseits die im Interesse der Dienstleituug im All­

gemeinen wünschensweitl e Kenntniß der Brauchbarkeit und 
Tüchtigkeit des nute'.gebenen Personals zu verschaffen, und 
anderseits

5) bei der Würdigung der Anstellungs-, Befördernngs- 
und Versetzungsfragen die geeigneten Anhaltspunkte zu geben.

Die Qualisikationstabelle hat daher die persönlichen und 
dienstlichen Eigenschaften der Qualifizirten bündig, aber voll­
ständig, nach unbefangener, gerechter Würdigung und unter 
gewisfenhafrer Vermeidung jeder Beschönigung oder Ver­
hüllung von Mängeui und Unvollkommenheiten darzustellen.

üA
Qualifikation des Rcgiernngfpersonals mit Ausschluß 

des Reoiscoue pcrsonals.
Hinsichtlich des Personals der k. Regierungsfinanzkammer, 

nämlich:
а. des Finanzkammer-Tirektors,
1i. der Regiernngsräth. und Assessoren,
0. des Fvrstrathes und der Kreisfvrstmeister,
б. der Rathsaeeessisten,
6 der Sekretäre,
1. der Registratoren,
8. der Kanzliften,
In der Sekretariatsfunktiouäre,
i. der Registratiilfunkiivuüie,
1c. der Kanzleisunktiouäre,

ist gualifizirender Beamte der k. Regierungspräsident. Der­
selbe hat sich, soweit es sich nicht um die Qualifikation des 
Finanzkammerdirektors selbst Hand lt. mit diesem zu benehmen, 
und die Qualifikativnstabellen von ihm mitzeichnen zu lassen; 
abweichende Meinungen des Letztere,! sind in die Rubrik „Be­
merkungen" aufzuuel men. Bei der Qualifikation der Sekretäre 
und Kanzliften ist auch den Direktor der Kummer des Innern 
ins Benehmen zu ziehen, und bei j ner der KreiSiorstmeister, 
dann der Rathsaecesisten, welche zur Anstellung im Fiskalats-

dienste adspiriren, die Ansicht des Kreisforstrathes bezw. des 
I. Fisk ilreferenten, zu erholen, die etwaige abweichende Ansicht 
der genannten Spezieckfachreferenten aber auf Grund der dem 
Regierungs-Präsidenten zu übergebenden schriftlichen Aeußerung 
dem wesentlichen Inhalte nach von Letzterem in die Rubrik 
„Bemerkungen" aufzunehmen.

Die Qualifikation der Rathsaeeessisten durch den Re­
gierungspräsidenten ist auf deren Befähigung in den über­
tragenen Referatsgeschäften und für den etwaigen künftigen 
Eintritt in den Kollegialdienst beschränkt, da ihre Leistungen 
im Revisionsdienste bei der Qualifikation des Revisions­
personals zur Würdigung zu kommen haben.

Die Sekretäre, Kanzliften und Sekretariatsfunktiouäre der 
Regierung sind sämmtlich ohne Rücksicht auf deren zeitweilige 
Verwendung bei der einen oder andern Kammer, und ebenso 
auch sämmtliche Kanzleifunktionäre zu qualifiziren.

Sollte sich ein zu Qualifizirender in einem so nahen 
Verwandtschaft^- oder Schwägerschaftsverhältnifse zu dem Re­
gierungspräsidenten, dem Regiernngsfinauzdirektvr oder dem 
nach vorstehender Anordnung etwa zur Aeußerung berufenen 
Spezialfachreferenteu befinden, daß hierdurch nach den jeweils 
geltenden Civilprozeßgesetzen der Antrag auf Perhorrescenz 
eines Richters begründet werden könnte, so obliegt die be­
treffende Qualifikation oder Meinungsäußerung dem ein­
schlägigen legalen Stellvertreter.

II.
Die Qualifikationstabelle ist für den Finanzkammerdirektor 

auf einem besonderen Bogen, für die 8ub I 5, o und ck be­
zeichneten Kategorien in je einem Hefte nach dem Formular I*), 
hinsichtlich der 8ub I o mit st aufgeführten Kategorien da­
gegen in einem gemeinschaftlichen Hefte nach dem Formular II*) 
herzustellen. Hierbei sind die Betheiligten nach der angegebenen 
Reihenfolge der Kategorien und innerhalb dieser nach dem 
Dienstalter auf je einem besonderen Folium vorzutragen, soferne 
nicht der Raum ohne Beeinträchtigung der Uebersichtlichkeit 
die Aufnahme Mehrerer gleicher Kategorie in ein Folium 
gestattet.

Rasuren in den Qualifikationstabelleu sind unbedingt zu 
vermeiden, Korrekturen aber jederzeit besonders zu beglaubigen,

III.
In welcher Weise die beiden Formnlarien auszufüllen 

seien, ergiebt sich im Allgemeinen aus der Ueberschrift der 
Rubriken. Außerdem haben noch folgende Bemerkungen zur 
Richtschnur zu dienen:

Zu Rubrik 6.
Der hierher gehörige Vortrug ist bei aller Kürze mit der

*) Sind nicht mit abgedruckt.


